
VERKEHRSANBINDUNG:U-Bahn U2, Hausvogteiplatz, Spittelmarkt

BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
HIER Kunstwerke im Bestand

BEZUG Ihre Anfrage vom 14.06.2018
ANLAGE --
Gz 505-511.E-IFG 285-2018 (bitte bei Antwort angeben)

Berlin, 19.06.2018
Sehr geehrter Herr Semsrott,

ich bestätige den Eingang Ihres o.g. Antragesnach dem IFG.

Auf Ihre Anfrage ergeht folgender 
Bescheid:

Der Antrag wird abgelehnt.

Begründung:

Gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG hat jeder nach Maßgabe des Gesetzes gegenüber den Behörden 
des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu Informationen.

Gem.  §  9  Abs.  3  1.  Alt.  IFG  kann  ein  Antrag  abgelehnt  werden,  wenn  der  Antragsteller 
bereits über die begehrten Informationen verfügt. 
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Unter dem Link: https://fragdenstaat.de/anfrage/kunstwerke-im-bestand/ ist die Antwort zu 

dieser Anfrage bereits eingestellt (Bescheid vom 26.01.2018). 

 

 

Diese Auskunft ergeht gebührenfrei. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Regine Ganter 

 

Das Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

 

 

Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Auswärtigen Amt in Berlin oder Bonn erhoben werden. 
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